
Rechtsanwalt Ulrich Wennrng, tsonn

Prüfungsschema für Mietwagenkosten nach einem Verkehrsunfall unter
Berücksichtigung der BGH- und Instanzrechtsprechung

l. Einführung werden. Daraus resultieren unrichtige Rechtsanwendungen,

Eine übersichtl hat den Vorteil, beistandard-Sachv.,r,,t,." ,oürliJ,1i'.1ä3ll:ilLtjär?:üi,".'r':::ib?1ff;ffilff:
eine zügige Beurteilung der Sach-_und. Rechrslage vornehmen ben die Instanzgerichte geäeint, der BGH habe immer noch
zu können, eine angenehme und effektive Arbeitserleichterung k.in" kl"r.n Oiientieruigshinweise gegeben. Eine spüLrbare
(damit das Prüfungsschema nicht zu lang.wird, wurde eLn Teil V.-Ää.ru"g ist allerdinls _ erfreujiJler*eise - ,.it d.r,
der erläuternden Anmerkungen in die Fußnoten ,, verlegt" ). U;;;iü 
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In Rechtsstreiten über die Höhe erforderlicher Mietwagen-
kosten kann man immer wieder feststellen, dass die Begriffe
wie Erforderlichkeit, Normaltarif (pauschaler Aufschlag auf
einen Normaltarif), Nicht-Zuganglichkeit,,,ohne - weiteres"
Zugänglichkeit und subjektbezogene Schadenbetrachtung
vermischt, vermengt und dogmatisch unrichtig zugeordnet

festzustellen.

1 Z.B. Kfz-Schadensabrechnungs-Übersichr (Wellner),NZV 2007, 401.
2 NZV 2005, 32; NZV 2005, 34.
3 Nilf 2007,3782 mit Anm. von Huber 3783.
4 NZV 2008, 339 = VersR 2008,699 = DAR 2008, 331.
5 NJW 2008,29L0,
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Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass der BGH in diesen Urtei-
len nochmals dargestellt hat, wie der nach g 287 ZPO besonders frei-
gestellte Tatrichter die erforderlichen Mietwagenkosten ermitteln kann.
Außerdem hatte das Berufungsgericht des letzten Verfahrens6 ein Sach-
verständigen-Gutachten eingeholt, so dass der BGH 6lls d611ioen Fect-

stellungen in sein Urteil einbeziehen konnte.

l l .  Bemessungsgrund lage

1. Als Bemessungsgrundlage für die erforderlichen Mietwa-
genkosten ist der ,,Normaltarif" zu berücksichtigen, also der
Preis, ,,der für den Selbstzahler Anwendung findet und unter
marktwirtschaftl ichen Gesichtspunkten gebildet wird7.

2. Zur Schätzung dieses Normaltarifes kann der Tatrichter
nach $ 287 ZPO das gewichtete Mittel (Modus) des ,,Schwa-
cke-Mietpreisspiegels"s im Postleitzahlen-Gebiet des Ge-
schädigten heranziehen.

Auch wenn die Mietdauer im Hinblick auf die nicht fest-
stehende Reparatur- oder \Tiederbeschaffungszeit zum Zeit-
punkt der Anmietung nicht feststeht, hat eine Abrechnung
nach den günstigeren Wochen-, 3-Tages- und Tagespreisen
zu erfolgene.

3.  Mit  der Entscheidung vom 25. 10. 200510 hat der BGH
die Möglichkeit des pauschalen Aufschlags erwähnt und
dem Tatrichter empfohlen, diesen zu schätzen, wenn unfall-
spezifische Mehrleistungen gegeben sind.

Im Urteil vom 9. 5.200611 hat der BGH höhere Kosten als
den , ,maximalen Normaltar i f "  n icht  beanstandet,  soweit  es
um die Abgel tung unfal lbedingter Mehrleist l rngen geht und
sich der gezahl te Mehrpreis (r"r .  a.  fur  d ie Vorf inanzierrrno\
auf ca. 18 % belaufen hat.

Im Urteil vom 9. I0.200712 hat der BGH ausgeführt, dass
es nicht darauf ankomme, ob dem Geschädigten persönlich
außer der Vorfinanzierung der Mietwagenkosten weitere un-
fallbedingte Mehrleistungen, die eine Tariferhöhung recht-
fertigen, zugute gekommen seien (auch müsse zur Beurtei-
lung der Erforderlichkeit die Kalkulation des Vermieters im
konkreten Einzelfall nicht nachvollzogen werden).

Im Urtei l  vom 11. 3.  200813 wurde betont,  dass unfal lspezi-
fische Mehrleistungen gegeben sein rnüßten. Im Urteil vom
24. 6.  200814 hat der BGH zunächst nochmals betont,  daß
es nicht notwendig ist, sich mit der jeweil igen l(alkulation
des Autovermietungsunternehmens auseinanderzusetzen.
Außerdem wurde es revisionsrechtlich nicht beanstandet,
daß ein Sachverständiger, der im Verfahren vor dem Beru-
fungsgericht tätig war, allgemein anfallende Mehrleistungen
mit  e inem pauschalen Aufschlag geschätzt  hat  (15,I3%).

Nfl7, aaO [o. Fn. 5].
BGH,  aaO [o .  Fn ,  3 ] ;  Vz ia ,  NJV 2008 ,2369 : , ,Der  AMP [Schwacke
Automietpreisspiegel ]  sol l  den Tar i f  wiedergeben, der auf  dem , f re ien'
a l lgemein zugängl ichen Markt  durchschni t t l ich von jedem Kunden ver-
langt  wird."
BGH,  NZV 2006 ,463 ;  NJ \V  2006 ,  2106 ;  BGH,  NZV 2007 ,  179
Vuia, aaO; OLG Karlsruhe, NZY 2008, 456; LG Hof, NZV 2008,
459; Ohne im einzelner. r  auf  d ie I r rage einzugehen, ob insbesondere die
Schwackel is te 2006 anwendbar is t  oder n icht ,  s te l l t  das Urte i l  des LG
Chemnitz vom 19.  3.  2008, NZV 2008,458, e in bedauer l iches Beispie l
dafür  dar,  welcher Trugschluss entstehen kann, wenn man s ich mit  Ein-
zelwerten beschäftigt, ohne eine Gesamtbetrachrung zu berücksichti-
gen und dabei dem Gericht auch noch katastrophale Rechenfehler un-
ier laufen (d ie Steigerung von 277 € auf  356 € beträgt  28,5% und
nicht I29%; kein einziger Prozent-Steigerungswert der tabellarischen
Auflistung ist rechnerisch richtig, wie soil das Gericht dann zu einem
zutreffenden Urteil kommen? Noch unerklärlicher ist es, warum man
dieses Urteil zur Veröffentlichune ubersendet. Welchen Effekt will man
damit  erre ichen?).

Die Instanzgerichtel5 urteilen entsprechend, wobei sich die
Aufschlagshöhe zwischen 20o/o und 30% bewegt.

4. Die Nebenkostenl6 sind zu berücksichtigen, soweit die
Mietvertragsparteien die entsprechenden Leistungen verein-
bart haben, diese angefallen und erbracht wurden.

Tei lweise s ind diese Kosten immer erstat tungsfähig l7,  te i lwerse nur
dann, wenn der Geschädigte das entsprechende Fahrzeugzubehör auch

OLG Kö ln ,NZV 2007 ,1 ,99 ;  OLG Kö ln ,  Besch lüsse  vom 4 .4 .2008
und  15 .  7 .2008  (a  U  1 /08 ) ;  LG Bonn ,NZV 2007 ,352 ;  LG Aachen ,
Ur t .  vom 8 .7 .2008  (12  O 68108) ;  LG Kö ln ,  Ur t .  vom 3 .  6 .  2008 ,  11  S
266107; LG Möncbengladbach, Urt .  vom 15.  1.2008 (5 S 95/07);  e in
betriebswirtschaftl ich zweifelhaftes Argument, weil die möglichst ge-
naue Disposirion eines Fuhrparks für den Erfolg eines Mietwagen- und/
oder Speditionsunternehmens entscheidend ist. Als Argument der Be-
gründung für einen pauschalen Aufschlag wegen unfallspezifischer
Mehr le istungen dagegen zutref fend.
BGH, NZV 2006, 739;  Nj \ f  2006, 360;  NZV 2006, 363 f f . ;  NJW
2 0 0 6 , 1 5 0 6  u n d  1 5 0 8 .
Nj !ü 2006, 2106: , , . . .  verble iben als unfal lbedingte Mehr le istungen
im vorliegenden Fall allenfalls Vorfinanzierungskosten, für deren Höhe
es jedoch im Strei t fa l l  keiner wei teren Festste l lungen bedarf .  Da die
Bekl .  über den ,maximalen Normaltar i f 'ca.  18% mehr gezahl t  hat  und
die Revis ion keinen konkreten Sachvortrag . . .  höherer Finanzierungs-
kosten aufgezcigt hat, können die cntsprechenden unfailbedingten
Mehrleistungen als durch den gezahlten Mehrpreis abgegolten betrach-
tet  werden."
NJV, aaO [o.  Fn.  3] .
NJW, aaO [o. Fn. 3]: Vermutlich wurde in dem Rechtsstreit nahezu
ausschließlich über die Frage gestritten, ob der Schwacke-Mietpreis-
spiegel 2006 als Bemessungsgrundlage herangezogen werden könne,
ein Sachvortrag zLt unfallspezifischen Mehrleistungen fehlte, so dass
sich der BGH zur Frage des pauschalen Aufschlags auch nur a i lgemein
äußern konnte.
BCH, aaO [o.  Fn.  51.
OLG Köln,  aaO [o.  Fn.  9] ,  20u/o;  Vuia,  BGH, aaO [o.  Fn.  7) ;  LG
A a c h e n ,  U r t .  v o m  1 B . 7 . 2 0 0 8 ,  1 2  O  6 8 1 0 8 , 2 0 o / " ;  L C  B o n n ,  U r t .  v .
7.  2.  2006, i  8 O 368/05 ,  20"Ä; AG Dortmund, Un. v.  22.  I I .  2005,
127  C  1342106 ,25o / " ;  AC Erke lenz ,  Ur t .  vom 1  .  2 .2007 ,8  C  307 /05 ,
)5oh ,  AG Hamburg -Harburg .  Ur t .  v .  10 .  7 .  2006 ,  644  C  281 /05 ,  aus f -
ührliches Urteil zu allen streitigen Rechtsfragen bei einer Anmietung
nach einem Verkehrsunfal l ;  LG Köln vom 76.  3.  2005,27 O 286105,
30% (NZV 2007 ,82 ;  NJ \7 -RR 2006 ,1400 f f . ) ;  LG Bonn  vom 5 .9 .
2 0 0 6 , 8  S  1 1 / 0 6 , 2 0 % ; L G  M ö n c h e n g l a d b a c h , U r t .  v o m  1 5 .  1 . 2 0 0 8 , 5
S  95107 ,30%;  5  S  127105 ,  15%;  LG Passau ,  Ur t .  vom 16 .  6 .2006 ,4  S
81106,25%; AG Aachen, Urt .  vom 31.  8.  2005, 13 C 104106,30%;
AG Eusk i r chen ,Ur t .  vom 23 .  8 .  2006 ,  1 ,3  C  169106 ,30o / " ;  AG Erke -
lenz ,Ur r .  vom 4 .  8 .2006 ,8  C  11 ,105 ,30%;  AG Kö ln ,Ur r ,  vom 8 .  5 .
2006 ,264  C  488 /05 ,  30%;  AG Kö ln ,  Ur t .  vom 24 .  5 ,  2006 ,262  C
138105, 30%; AG Siegburg,  Urt .  vom 4.  8.  2006, 109 C 117106, 30%;
AG Rbeinbach,Urr .  vom 1 .  2.  2007, 3 C 795104,20-30%; LG Bonn,
U r t .  v o m  2 8 . 2 . 2 0 0 7 ,  5  S  1 5 9 / 0 5 , 2 5 ' / o ;  L G  B o n n ,  U r t .  v o m  2 . 3 .
2 0 0 7 , 1 8  O  2 3 1 1 0 6  u n d  1 8  O  3 0 5 1 0 6 , 2 0 % .
Die in der Schwacke-Liste aufgeführten Nebenkosten:  Tei lkasko,  Vol l -
kasko,  Insassen-Unfal lschutz,  Zustel len/Abholen des Miet fahrzeugs,
Vermietung a ußerhalb de r Ö ffnungszeiten, Zusatzfahr er, V/interrei fen,
Anhängerzugvorrichtung, Navigationssystem, Kindersitze. Hierzu
führt  das OLG Köln Io.  Fn,  151 aus,  dass sog.  Nebenkosten zu berück-
s icht igen seien.  Diese Kosten seien nach der Nebenkostentabel le zum
Schwacke-Automietprcisspiegel neben dem Norrnaltarif grundsätzlich
erstat tungsfahig.  , ,Die Kosten für  e ine Tei l -  bzw. Vol lkaskoversiche-
rung sind bei der Anmietung eines Ersatzfahrzeugs grundsätzlich er-
stat tungsfähig.  Unabhängig davon, ob das bei  dem Verkehrsunfal l  be-
schädigte Fahrzeug ebenfalls voll- oder teilkaskoversichert war, besteht
jedenfal ls  grundsätz l ich ein schutzwürdiges Interesse der Kunden der
Kl . [Autovermietung] ,  für  d ie Kosten einer eventuel len Beschädigung
des Miet fahrzeugs nicht  selbst  aufkon-rmen zu müssen, zumal Mietwa-
gen in der Regel  neuer und damit  höherwert iger s ind als d ie beschädig-
ten Fahrzeuge (vgl .  BCH, Urt .  v .  75.2.2005 -  VI  ZR 74104, NJ\7
2005 .  1041 .  104211043  =  NZV 2005 .301) .  Auch  wenn  d ie  K l .  i n  den
vorgelegten Rechnungen keine gesondcrre Vergutung für  d ie Vol lkas-
koversicherung berechnet hat ,  sondern dicse Leistung berc i ts  in deren
Tar i f  enthal ten s ind,  s ind die Kosten der Vol lkaskoversicherung, d ie
nach der Nebenkostentabelle zurn Schwacke-Automietpreisspiegel zu-
sätz l ich zum Normaltar i f  in  Rechnung gestel l t  werden könnten,  erstat-
tungsfähig. Es wäre nicht gerechtfertigt, die Kl. einerseits auf eine Ab-
rechnung zu dem -  gegenüber ihrcm Einhei tstar i f  ger ingeren -  Norm-
altarif nach dem Schwacke-Autmietpreisspiegel zu verweisen, anderer-
sei ts aber d ie bei  e iner solchen f ik t iven Abrechnung mögl iche Berech-
nung von Kosten für  ohne Wahlmögl ichkei t  des Kunden und/oder zu-
sätzliches Entgelt zor Verfügung gestellte Zusatzleistungen T)
verweigern";entsprechend LG Aachen, LG Bonn und lG Hof ,  aaO,
OLG Kö ln ,  aaO [o .  Fn ,  16 ] .
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bei seinem unfallbeschädigten Fahrzeug hatte (2. B. sind die Kosten für
ein Navi-Gerät nur dann zu erstatten, wenn der Geschädigte darüber
auch in seinem Fahrzeug verfügre), die Kosten für einen Zusatzfahrer
nur dann, wenn auch das unfallbeschädigte Fahrzeug von einer wei-
teren Person (oder mehreren) gefahren wurde.

Fazit: Schwacke-Liste (Automietpreisspiegel), PLZ-Gebiet
des Geschädigten, Normaltarif nach 

.S7ochen-, 
3-Tages- und

Tagespreisen, 20 bis 30% Aufschlag auf den/die Tabellen-
betrag/-beträge, Nebenkosten, soweit deren Leistungen ver-
einbart, angefallen und erbracht wurden.

l l l .  Zugäng l ichke i t

Zur Nicht- und ,,ohne weiteres" -Zuganglichkeit:

1. Die Frage der Erforderlichkeit eines Tarifs kann ungeklärt
bleiben, wenn zur Überzeugung des Gerichts feststeht, dass
dem Geschädigten die Anmietung zum Normaltarif nach den
konkreten Umständen nicht zugänglich gewesen ist18. Wei-
terhin führt der BGH aus: ,,Der Geschädigte kann nämlich
in einem solchen Fall einen den ,Norm aharif '  übersteigenden
Betrag im Hinblick auf die subjektbezogene Schadens-
betrachtung auch dann verlangen, wenn die Erhöhung nicht
durch unfallspezifische Kostenfaktoren gerechtfertigt wäre, "

Dass insoweit stets auf die konkreten Umstände des Einzelfalls abzustellen
sei, bedarf keiner weiteren Ausführungen. Der BGH hat sicherlich auch
zutreffend darauf hingewiesen, der Geschädigte habe darzulegen und
erforderlichenfalls zu beweisen, dass ihm unter Berücksichtigung seiner
individuellen Erkenntnis- und Einflussmögiichkeiten sowie der gerade für
ihn bestehenden Schwierigkeiten unter zumutbaren Anstrengungen auf
dem in seiner Lage zei t l ich und ör t l ich re levanten Markt  -  zumindest  auf
Nachfrage - kein wesentlich günstigerer Tarif. zuganelich gewesen sei.
Man kann diese Art der Nicht-Zugänglichkeit daher auch als Haftungs-
erweiterung - Ersatz über die Erforderlichkeit hinaus - bezeichnen.

2. Steht dem Geschädigten ,,ohne weiteres" die Möglichkeit
zur Verfügung, geringere Mietwagenkosten als die ,,erforder-
l ichen" zu verursachen, steht ihm auch nur dieser niedrigere
Betrag zu, eine Haftungseinschränkung.

Die Darlegungs- und Beweislast l iegt , ,unter dem Blickwin-
kel der dem Geschädigten gemäß $ 254 BGB"1e obl iegenden
Schadenminderungspfl icht.

Dass es sich bei diesen Fällen um Ausnahmen handelt, hat der BGH in
seinem Urteil vom 24. 6. 200820 deutlich zum Ausdruck gebracht:
,,Nur ausnahmsweise ist nach $ 254 BGB ein niedrigerer Schadenersatz
zu leisten, wenn feststeht, dass dem Geschädigten ein günstigerer ,Nor-
maltarif in der konkreten Situation ,ohne weiteres' zugänglich war
(.. .) .  Dies hat nach al igemeinen Grundsätzen der Schädiger darzulegen
und zu beweisen."

Während der BGH einen Tei l  der Urtei le. die sich mit der
Zuganglichkeit auseinandergesetzt haben, aufgehoben und
zur weiteren Aufklärung zurückverwiesen hat, hat er einige
Sachverhalte für entscheidungsreif  angesehen2l.

lV. Zusamrnenfassung

NJ\f 2007, 3782 mit der Anm. von Huber; BGH NJXü 2005,2621 =
VersR 2205, 1273; BGH, NJW 2006, 2693; BGH, NJS7 2007,21.22;
BGH, NJXü 2007,2758 BGH, NJnü 2007,2916,
BGH, NJW 2007,3782 mit der Anm. von Huber; BGH, Nfl f  2005,
1508; BGH, NJsü 2005, 2693; BGH, NJXY 2007,1123; BGH, NI!ü
2007, 1676; BGH, Nf!ü 2007, 2122; BGH, NJW 2007,2758 und
BGH, NJW 2007,291.6.
NI!7 2008, 2910.
NJ\ü 2005, 1508; NJW 2007 ,1,676 m. w. Nachw.; NJI(I  2007,21.22.
NZV, aaO, [o. Fn, 2].
OLG Köln,  aaO [o .  Fn,  15] .
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